
Kundmachung 

31. März 202 5 
VerkR-144/0-2025 Nie 

Gemäß § 94 der Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBI. Nr. 91/1990 i.d.g.F., wird 
nachstehende Verordnung kundgemacht: 

Verordnung 

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Freistadt vom 31.03.2025 betreffend die Einhebung 
einer Gemeindeabgabe für das Abstellen mehrspuriger Kraftfahrzeuge in Kurzparkzonen. 

Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates der Stadtgemeinde Freistadt vom 31.03.2025, 
wird gemäß § 1 Abs. 1 des Oö. Parkgebühren- und Straßenaufsichtsorganegesetz, LGBI.Nr. 
28/1988, in der jeweils geltenden Fassung verordnet: 

§ 1
Gebührenpflicht 

1. Für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in als gebührenpflichtig
gekennzeichneten Kurzparkzonen (§ 25 StVO 1960, BGBI. Nr. 159, i.d.g.F.), wird für die
nach den straßenpolizeilichen Vorschriften zulässige Parkdauer eine Parkgebühr
ausgeschrieben.
Die gebührenpflichtigen Kurzparkzonen befinden sich innerhalb der durch die
nachstehend angeführten Straßen und Plätze umgrenzten und auch in der Anlage A
planlich dargestellten Bereiche einschließlich dieser Straßen selbst

a) auf allen Stellflächen am Hauptplatz, die durch Bodenmarkierungen als
Parkplätze gekennzeichnet sind;

b) auf der rechten Seite der Böhmergasse in Richtung Norden, beginnend beim
Haus Nr. 2, nach dem verordneten Halteverbot, bis zum nördlichen Eingang des
Hauses Nr. 10, die Böhmergasse wird als Einbahn in Richtung Norden geführt;

c) auf dem Vorplatz vor dem Haus Böhmergasse Nr. 11, für die dort bestehenden 3
Abstellplätze.











Anlage A 
Lageplan über die gebührenpflichtigen Kurzparkzonen nach § 1 Z. 1 
 

 








